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§118

Veräußerung

(1) Beschlagnahmte Sachen, die eingezogen werden können, dürfen ver
äußert werden, wenn sie sonst verderben könnten oder ihre Aufbewah
rung, Pflege oder Erhaltung einen volkswirtschaftlich nicht vertretbaren 
Aufwand erfordern. Der Erlös tritt an die Stelle der Sachen.

(2) Zeit und Ort der Veräußerung werden, soweit möglich, dem Be
schuldigten oder dem Angeklagten, dem Eigentümer und anderen, denen 
Rechte an der Sache zustehen, vorher mitgeteilt.

§ 119
Aufhebung der Beschlagnahme

(1) Die Beschlagnahme ist aufzuheben, wenn
1. das Verfahren gegen den Beschuldigten oder den Angeklagten nicht 

nur vorläufig eingestellt wird;
2. der Angeklagte rechtskräftig freigesprochen wird;
3. der Angeklagte rechtskräftig verurteilt wird und das Urteil nicht auf 

Einziehung des Vermögens oder der beschlagnahmten Gegenstände 
oder beschlagnahmten Forderungen und Rechte lautet.

(2) Eine beschlagnahmte Sache ist dem Berechtigten zu übergeben, wenn 
die Voraussetzungen der Beschlagnahme nicht mehr vorliegen,

(3) Die Beschlagnahme des Vermögens wird aufgehoben, wenn ihre Vor
aussetzungen nicht mehr vorliegen.

(4) Zuständig für die Aufhebung der Beschlagnahme ist das Organ, das 
die Beschlagnahme anordnete, im gerichtlichen Verfahren das Prozeß
gericht.

§120

Arrestbefehl des Staatsanwalts
(1) Der Staatsanwalt kann über das Vermögen oder Teile des Vermögens 

des Beschuldigten einen Arrestbefehl erlassen, wenn zu besorgen ist, daß 
sonst die Verwirklichung einer Geldstrafe, die Beitreibung der Auslagen 
des Verfahrens oder die Durchsetzung eines Schadensersatzanspruches 
wesentlich erschwert werden würde. Zur Sicherung geringfügiger Beträge 
ergeht kein Arrestbefehl.

(2) Im Arrestbefehl wird der zu sichernde Geldbetrag festgestellt.
(3) Die Vollziehung des Arrestbefehls erfolgt durch den Staatsanwalt, 

der sich hierbei des Gerichtsvollziehers bedienen kann.
(4) Der Arrestbefehl wird durch Verfügung des Staatsanwalts aufge

hoben, wenn die Voraussetzungen für die weitere Aufrechterhaltung nicht 
mehr vorliegen.

(5) Im gerichtlichen Verfahren stehen die Befugnisse nach Absätzen 1 
bis 4 dem Prozeßgericht zu.
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